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Auszug aus den Ausführungsbestimmungen zum Meliorationsgesetz 
des Kantons Graubünden 

 
Art. 10a 2)  

Anpassungen und Umwidmungen von Anlagen des Langsamverkehrs, die im Rahmen von 
gemeinschaftlichen Meliorationsprojekten vorgenommen werden, erfolgen mit der Genehmigung des 
Auflageprojektes. 


